

Hinweise zur Kirchenaustrittserklärung


[bookmark: _GoBack]Datenschutzhinweis nach § 14 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes
Nach § 26 Kirchensteuergesetz Baden-Württemberg (KiStG) hat jeder das Recht, aus einer Religionsgemeinschaft durch eine Erklärung gegenüber dem zuständigen Standesamt mit bürgerlicher Wirkung auszutreten.
Benötigt werden die Angaben:
· zu der Person: Namen, ggfs. Geburtsname, Vorname, Wohnaschrift und Religionszugehörigkeit, um die Identität der erklärenden Person festzustellen und ihr die Austrittserklärung zuordnen zu können.
· über die Feststellung des Personensorgerechts, wer berechtigt ist, die Austrittserklärung für Kinder unter 14 abzugeben.
Die freiwillige Angabe des Orts der Begründung der Mitgliedschaft (z.B. Taufe) dient der Verwaltungserleichterung innerhalb der Religionsgemeinschaft, die den Austritt im jeweiligen Register vermerkt.

Mitteilungen an die Religionsgemeinschaft und andere Behörden
Mitteilung an die Religionsgemeinschaft:
Das Standesamt ist nach § 26 Abs. 3 S. 2 KiStG verpflichtet, den Austritt der zuständigen Kirchengemeinde oder Religionsgemeinschaft mitzuteilen.
Mitteilung an die Meldebehörde
Das Standesamt ist nach § 26 Abs. 3 S. 2 KiStG verpflichtet, den Austritt der Meldebehörde mitzuteilen.

Speicherung der Daten 
Die Austrittserklärungen werden für 30 Jahre nach Ereignisdatum in Sammelakten geordnet aufbewahrt.

